
VOM EUROPÄISCHEN PARLAMENT UND VOM RAT GEMEINSAM 
ANGENOMMENE ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE 

ENTSCHEIDUNG Nr. 455/2009/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 6. Mai 2009 

zur Änderung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates in Bezug auf Beschränkungen des 
Inverkehrbringens und der Verwendung von Dichlormethan 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die von Dichlormethan (DCM) in Farbabbeizmitteln aus
gehende Gefährdung der menschlichen Gesundheit wurde 
in mehreren Studien ( 3 ) untersucht, die zu dem Ergebnis 
führten, dass Maßnahmen zur Risikominderung in der 
gesamten Gemeinschaft erforderlich sind, um die Gefähr
dung der menschlichen Gesundheit bei der Verwendung 
von DCM durch die Industrie, das Gewerbe und die Ver
braucher zu verringern. Die Ergebnisse der Studien wur
den durch den Wissenschaftlichen Ausschuss für Toxiko
logie, Ökotoxikologie und Umwelt (SCTEE — später in 
Wissenschaftlicher Ausschuss für Gesundheits- und Um
weltrisiken (SCHER) umbenannt) bewertet, der bestätigte, 
dass die Exposition gegenüber DCM aus Farbabbeizern 
für die menschliche Gesundheit bedenklich ist. 

(2) Um für alle Verwenderkategorien (Industrie, gewerbliche 
Verwender, Öffentlichkeit) ein hohes Maß an Gesund
heitsschutz zu erzielen, sollten das Inverkehrbringen 
und die Verwendung von DCM-haltigen Farbabbeizern 
beschränkt werden. 

(3) DCM-haltige Farbabbeizer werden von Mitgliedern der 
Öffentlichkeit bei Heimwerkertätigkeiten sowohl inner
halb als auch außerhalb von Gebäuden zur Entfernung 
von Farben, Beschichtungen und Lacken verwendet. Die 
sichere Verwendung von DCM kann durch Schulung 
oder Überwachung nicht gewährleistet werden. Daher 
ist ein die Öffentlichkeit betreffendes Verbot des Inver
kehrbringens, der Abgabe und der Verwendung von 
DCM-haltigen Farbabbeizern die einzig wirksame Maß
nahme, um die von diesen Abbeizern ausgehende Ge
fährdung zu beseitigen. 

(4) Damit gewährleistet ist, dass DCM-haltige Farbabbeizer 
unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit entlang der Lie
ferkette schrittweise vom Markt genommen werden, soll
ten unterschiedliche Fristen für das Verbot des erstmali
gen Inverkehrbringens und für die Endabgabe an die 
Öffentlichkeit und gewerbliche Verwender gesetzt wer
den. 

(5) Da die Öffentlichkeit trotz des Verbots über den Vertrieb 
an industrielle und gewerbliche Verwender Zugang zu 
DCM-haltigen Farbabbeizern haben könnte, sollten die 
Erzeugnisse mit einem Warnhinweis versehen werden. 

(6) Die meisten der in Europa während der vergangenen 18 
Jahre bei industrieller und gewerblicher Verwendung fest
gestellten Todesfälle sind auf unzureichende Belüftung, 
unzweckmäßige persönliche Schutzausrüstungen, die Ver
wendung ungeeigneter Behälter und auf eine übermäßige 
Exposition gegenüber DCM zurückzuführen. Daher soll
ten Beschränkungen zur Kontrolle und Verringerung der 
bei industrieller und gewerblicher Verwendung bestehen
den Risiken eingeführt werden. 

(7) Für gewerbliche Verwender gelten im Allgemeinen die 
Vorschriften zum Schutz von Arbeitnehmern. Gewerbli
che Verwender führen ihre Tätigkeiten jedoch häufig in 
den Räumlichkeiten der Kunden aus, in denen in der 
Regel nicht alle geeigneten Maßnahmen zum sicheren 
Umgang und zur Kontrolle und Verminderung der Ge
sundheitsrisiken ergriffen werden können. Ferner fallen 
Selbstständige nicht unter die Arbeitnehmerschutzvor
schriften der Gemeinschaft und müssten entsprechend 
geschult werden, bevor sie DCM-haltige Farbabbeizer ver
wenden.
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( 1 ) ABl. C 77 vom 31.3.2009, S. 29. 
( 2 ) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 14. Januar 2009 

(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates 
vom 23. April 2009. 

( 3 ) Methylene chloride: Advantages and drawbacks of possible market 
restrictions in the EU. TNO-STB-Studie, abgeschlossen im November 
1999. http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Effec
tiveness of vapour retardants in reducing risks to human health 
from paint strippers containing dichloromethane. ETVAREAD-Unter
suchung, Abschlussbericht veröffentlicht im April 2004. 
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Impact as
sessment of potential restrictions on the marketing and use of dich
loromethane in paint stripper. RPA-Studie, abgeschlossen im April 
2007. 
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm
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(8) Das Inverkehrbringen und die Verwendung von DCM- 
haltigen Farbabbeizern durch gewerbliche Verwender 
sollten daher untersagt werden, um deren Gesundheit 
zu schützen und die Anzahl der Todesfälle und Unfälle 
zu verringern. Wird jedoch der Ersatz von DCM als be
sonders schwierig oder ungeeignet erachtet, sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, die Verwendung 
von DCM durch zugelassene gewerbliche Verwender wei
ter zu gestatten. Die Mitgliedstaaten sollten für den Erlass 
und die Überwachung einer solchen Ausnahmeregelung 
verantwortlich sein, die auf eine obligatorische Schulung 
mit spezifischen Ausbildungsanforderungen gründen 
sollte. Arbeitgeber und Selbstständige sollten jedoch vor
rangig die Verwendung von DCM vermeiden und es 
durch einen chemischen Arbeitsstoff oder ein Verfahren 
ersetzen, der bzw. das unter den jeweiligen Verwen
dungsbedingungen für die Gesundheit und die Sicherheit 
der Verwender nicht oder weniger gefährlich ist. 

(9) Die Zahl der gemeldeten Todesfälle und Unfälle im Rah
men industrieller Tätigkeiten deutet auf eine unzurei
chende Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften für Ar
beitnehmer hin, die DCM verwenden. Die Exposition ge
genüber DCM ist nach wie vor hoch; daher sollten 
strengere Maßnahmen zur Verringerung der für Arbeit
nehmer in Industrieanlagen bestehenden Gefahren gelten. 
Zur Minimierung der Exposition und, wenn technisch 
möglich, zur Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte soll
ten Schutzmaßnahmen getroffen werden, wie eine wirk
same Belüftung des Arbeitsplatzes, Maßnahmen zur Mi
nimierung der Verdampfung von DCM aus Abbeizbehält
nissen, Maßnahmen zur sicheren Handhabung von DCM 
in Abbeizbehältnissen, geeignete persönliche Schutzaus
rüstungen und angemessene Informationen und Schulun
gen. 

(10) Persönliche Schutzausrüstungen sollten der Richtlinie 
89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
für persönliche Schutzausrüstungen ( 1 ) genügen. 

(11) Daher sollte die Richtlinie 76/769/EWG des Rates vom 
27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechts- und Verwal
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen 
des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser ge
fährlicher Stoffe und Zubereitungen ( 2 ) entsprechend ge
ändert werden. 

(12) Die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über Mindest
anforderungen für die Sicherheit am Arbeitsplatz, wie die 
Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 
über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesse
rung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Ar
beitnehmer bei der Arbeit ( 3 ) und die auf ihr gründenden 
Einzelrichtlinien, insbesondere die Richtlinie 2004/37/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefähr
dung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit 
(Sechste Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 
1 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates) (kodifizierte Fas
sung) ( 4 ) und die Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 
7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicher
heit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemi
sche Arbeitsstoffe bei der Arbeit (vierzehnte Einzelricht
linie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG) ( 5 ) bleiben von dieser Entscheidung unbe
rührt — 

HABEN FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Richtlinie 76/769/EWG wird entsprechend dem 
Anhang dieser Entscheidung geändert. 

Artikel 2 

Diese Entscheidung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 3 

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 6. Mai 2009. 

Im Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 
H.-G. PÖTTERING 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
J. KOHOUT
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( 3 ) ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1. 
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ANHANG 

In Anhang I der Richtlinie 76/769/EWG wird folgender Eintrag angefügt: 

„(58) 

Dichlormethan 

CAS-Nr.: 75-09-2 

EC-Nr.: 200-838-9 

1. Farbabbeizer, die Dichlormethan in einer Konzentration von 0,1 Gewichtsprozent oder mehr 
enthalten, dürfen 

a) zur Abgabe an die Öffentlichkeit oder gewerbliche Verwender nach dem 6. Dezember 2010 
nicht mehr erstmalig in Verkehr gebracht werden; 

b) zur Abgabe an die Öffentlichkeit oder gewerbliche Verwender nach dem 6. Dezember 2011 
nicht mehr in Verkehr gebracht werden; 

c) nach dem 6. Juni 2012 (nicht mehr von gewerblichen Verwendern benutzt werden. 

Für die Zwecke dieses Eintrags bezeichnet der Ausdruck 

i) ‚gewerblicher Verwender‘ eine natürliche oder juristische Person, einschließlich Angestellte 
und Selbstständige, die im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit außerhalb einer Industrieanlage 
Abbeizarbeiten durchführt; 

ii) ‚Industrieanlage‘ eine Anlage, die zum Abbeizen von Farbe genutzt wird. 

2. Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten in ihren Hoheitsgebieten für bestimmte 
Tätigkeiten die Verwendung von Dichlormethan enthaltenden Farbabbeizern durch speziell 
geschulte gewerbliche Verwender und das Inverkehrbringen solcher Farbabbeizer zur Abgabe 
an diese gewerblichen Verwender gestatten. 

Mitgliedstaaten, die von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch machen, legen angemessene Be
stimmungen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit für gewerbliche 
Verwender fest, die DCM-haltige Farbabbeizer verwenden, und unterrichten die Kommission 
darüber. 

Diese Bestimmungen enthalten die Anforderung, dass ein gewerblicher Verwender über einen 
Sachkundenachweis verfügen muss, der in dem Mitgliedstaat, in dem er tätig ist, anerkannt 
wird, oder andere diesbezügliche Nachweisdokumente vorlegen oder eine anderweitige Zulas
sung desselben Mitgliedstaats besitzen muss, damit nachgewiesen werden kann, dass der ge
werbliche Verwender über den Umgang mit DCM-haltigen Farbabbeizern ordnungsgemäß ge
schult wurde und qualifiziert ist, sicher mit ihnen umzugehen. 

Die Kommission erstellt ein Verzeichnis der Mitgliedstaaten, die von der in diesem Absatz 
genannten Ausnahmeregelung Gebrauch machen, und veröffentlicht dieses Verzeichnis über 
das Internet. 

3. Ein gewerblicher Verwender, der von der in Absatz 2 genannten Ausnahmeregelung Gebrauch 
macht, darf nur in Mitgliedstaaten tätig werden, die diese Ausnahmeregelung anwenden. 

Die in Absatz 2 genannte Schulung muss mindestens folgende Bereiche abdecken: 

a) Kenntnis, Bewertung und Beherrschung der Gesundheitsrisiken, einschließlich Informatio
nen über bestehende Ersatzstoffe oder Verfahren, die unter den jeweiligen Verwendungs
bedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der Verwender weniger gefährlich sind; 

b) Verwendung ausreichender Belüftung; 

c) Verwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstungen gemäß der Richtlinie 
89/686/EWG. 

Arbeitgeber und Selbstständige ersetzen DCM vorrangig durch einen chemischen Arbeitsstoff 
oder ein Verfahren, der bzw. das unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen für die Ge
sundheit und Sicherheit der Verwender nicht oder weniger gefährlich ist. 

Der gewerbliche Verwender setzt alle einschlägigen Sicherheitsmaßnahmen in die Praxis um, 
einschließlich der Verwendung einer persönlichen Schutzausrüstung. 

4. Unbeschadet anderer Arbeitnehmerschutzvorschriften der Gemeinschaft dürfen Farbabbeizer, 
die Dichlormethan in einer Konzentration von 0,1 Gewichtsprozent oder mehr enthalten, in 
Industrieanlagen nur verwendet werden, wenn mindestens folgende Bedingungen erfüllt sind:
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a) wirksame Belüftung in allen Arbeitsräumen, insbesondere bei der Nassbehandlung und der 
Trocknung abgebeizter Gegenstände: lokale Absauganlagen an Abbeizbehältnissen, die 
durch Zwangsbelüftungsanlagen in diesen Bereichen ergänzt werden, um die Exposition 
zu minimieren und die Arbeitsplatzgrenzwerte, soweit technisch möglich, einzuhalten; 

b) Maßnahmen zur weitestgehenden Verringerung der Verdampfung aus Abbeizbehältnissen, 
die Folgendes umfassen: Abdeckungen für Abbeizbehältnisse, außer bei der Beladung und 
Entladung; angemessene Vorkehrungen für die Beladung und Entladung der Abbeizbhält
nisse; Reinigungsbehälter, mit Wasser oder Lauge gefüllt, um nach der Entladung das über
schüssige Lösemittel vom Abbeizgut zu entfernen; 

c) Maßnahmen für die sichere Handhabung von Abbeizbehältnissen, die Dichlormethan ent
halten, die Folgendes umfassen: Pumpen und Rohrleitungen für die Überleitung des Ab
beizmittels aus den und in die Behälter; angemessene Vorkehrungen für die sichere Reini
gung der Behälter und die Beseitigung von Schlämmen; 

d) persönliche Schutzausrüstungen gemäß der Richtlinie 89/686/EWG, die Folgendes umfas
sen: geeignete Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Schutzkleidung; geeignete Atemschutz
geräte, für den Fall, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte nicht anderweitig eingehalten werden 
können; 

e) angemessene Informationen, Anweisungen und Übungen zur Verwendung solcher Ausrüs
tungsgegenstände für die Verwender. 

5. Unbeschadet anderer gemeinschaftlicher Bestimmungen für die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen müssen Farbabbeizer, die Dichlormethan in einer 
Konzentration von 0,1 Gewichtsprozent oder mehr enthalten, ab dem 6. Dezember 2011 
gut sichtbar, lesbar und dauerhaft mit folgendem Hinweis versehen sein: 

‚Nur für die industrielle Verwendung und für gewerbliche Verwender, die über eine Zulassung 
in bestimmten EU-Mitgliedstaaten verfügen. Überprüfen Sie, in welchem Mitgliedstaat die Ver
wendung genehmigt ist.‘“
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